
Ortsübliche Bekanntmachung 
 

 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick fasste am 26.11.2020 in seiner 16.öffentlichen Sitzung mit 
Beschluss-Nr.126/16/26/11/2020 nachfolgenden Beschluss: 
 
Der Stadtrat stellt den Jahresabschluss zum 31.Dezember 2014 der Stadt Bad Lausick wie folgt fest: 
 
Ergebnisrechnung mit einem 
 
ordentlichen Ergebnis von 133.267,93 € 
Sonderergebnis von -597.606,60 € 
Gesamtergebnis von -464.338,67 € 

 
Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses zugeführt. 
 
Der Fehlbetrag im Sonderergebnis wird in Höhe von 33.409,50 € mit der Rücklage aus Überschüssen 
des Sonderergebnisses sowie in Höhe von 564.197,10 € aufgrund des Wahlrechts nach § 25 Abs.5 
SächsKomHVO-Doppik sofort mit dem Basiskapital verrechnet. 
 
Finanzrechnung mit einem 
 
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 979.938,31 € 
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 306.287,19 € 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (-) 1.286.225,50 € 
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit -735.922,38 € 
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr  550.303,12 €  
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 35.651,74 € 
Überschuss oder Bedarf (-) an Zahlungsmitteln 585.954,86 € 
Saldo aus Kassenkrediten  -600.000,00 € 
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr  -14.045,14 € 

 
 
mit einer Bilanzsumme von 62.769.135,53 € 

 
 
Der Stadtrat nimmt den Bericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.Dezember  
2014 der Stadt Bad Lausick vom 03.November 2020 zur Kenntnis. Die durchgeführte örtliche 
Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Der Jahresabschluss 2014 mit Rechenschaftsbericht und Anhang liegt dauerhaft zur Einsichtnahme 
während der Öffnungszeiten im Rathaus, Kämmerei, öffentlich aus.  
 
 
Bad Lausick, den 18.12.2020 
 
 
Hultsch 
Bürgermeister   
 
 
 
 


